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Das Ordensrecht nach dem 60deR juris (anonici.

Von Maximilian Führ J.,; Univerſitätsprofeſſor in Inns ruck
Die Kodifikatim des geſamten Kirchenrechtes auch m

da Ordensrecht eine größere Einheit als früher Während QANn
früher, em allgemeine Ordensrecht zuſammenzaſtellen, dieſes
ielfach aus den für einzelne Genoſſenſchaften gegebenen Beſtim
mungen zuſammenfügen und das Gemeinſame herausheben oder
aus der Praxis abſtrahieren mußte, iſt etzt das Gemeinſame überall
zuerſt gegeben und das Beſondere tritt dieſem hinzu, hie un
allerdings auch abändernd; denn der CII — 489 des Geſetzbuchesbeſtimmt. zwar, daß die Regeln Uund Konſtitutionen der einzelnenreligiöſen Genoſſenſchaften ſoweit ſie mit dem Kodex in der
pruch tehen, aufgeh ben werden, allein, da nich ganz wenio vom
bisher geltenden Rechte auf päpſtlichen Privilegien beruhte, welcheden einzelnen Ordenspenoſſenſchaften verliehen wurden, ieſe aber
nach Call. beſtehen bleiben, ſo ird immer noch ſo manche Ausnahme
vom allgemeinen Ordensre  E In Geltung leiben und die etztumſomehr Verſchiedenheiten hervrrufen, als die Gcommunicatio
privilegiorum gunmehe aufgehoben iſt (Can 613) Auf ſolche Pri
vilegien kann natürlich INI. folgenden nicht eingegangen werden

Aber du  bn kann der reiche Sto den der odex bietet, im Rahmeneines Zeitſchriftartikels nNur Im Auszuge geboten werden Wenn ſich le⸗mand genauer unterrichten will, ſoö möchten wir ihn auf die neue Auflage des
Ordensrechtes von Profeſſor Biederlack, die bei elizian Rauch m Inns⸗bruck im ru iſt und hoffentlich Oſtern 1919 erſcheinen ürfte, verweiſen.“Das EuEe kirchliche Geſetzbu behandelt das Ordensrecht Im
weiten Teile des 11 Buches, das iſt des Perſonenrechts. Es enthältIM amzen 196 Kanones (can 487—680). Der 1 Kanon enthältm der Aufforderung, den Ordensſtand in ren halten, zugleicheige Art Definition des ensſtande Sodann wird Im Cal. 48
die Terminologie der folgenden Geſetze rklärt Der Kode erſteht
Uunter einer Ordensgenoſſenſchaft oder religiöſen Genoſſen⸗

aft (Religio)? eine von der rechtmäßigen kirchlichen Obrigkeit
9 geheißene Geſellſchaft, In welcher deren Mitglieder nach ihrenbeſonderen atzungen zur chriſtlichen Vollkommer heit emporſtrebenund »ntweder ewige Gelübde ablegen oder auch nUr zeitliche, die aber
nach Ablauf der Zeit wieder erneuern ind

Biederlack⸗Führich, De Religiosis (zirka 300—350 Seiten, Preisnoch nicht beſtimmt, vielleicht ungefähr das geſamte Ordensrechtfindet ſich au ganz kurz zuſammengeſtellt V den erſchienenen Kompendiendes Kirchenrechte von Ferreres (Institutiones canonicae. an Ar⸗
elona und Kurzgefaßtes Lehrbuch des katholi  en Kirchenre Graz, Moſer, 1918, ebenfalls Bände) ür die religiö Laien⸗—
genoſſenſchaften erſchien neueſtens von Brandys ein „KirchlichesRechtsbuch“ (Paderborn, ning das ehr empfehlen iſt* Der Ausdruck „Religio“ läßt ſich deutſch er wiedergeben, dochdürfte das ort Ordensgenoſſenſchaft oder religiöſe Genoſſenſchaft verwend—
bar ſein. Wir wollen 58 im folgenden gebrau den Ausdruck „Orden“aber den Genoſſenſchaften mit feierlichen Ge u en vorbehalten
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usſtandes Iun einem weiteren

Sinne men, als 22 bisher QL,iedurch ſcheint der Begriff des Orde
da man hiezu bisher ſtets die

ewiger Gelübde verlangte
ſſenſch eißt Orden, in ihr feierliche,Eine Geno

Kongregation, wenn M einfache (ewige oder zeitliche) Ge⸗
übde abgelegt werden.

Die Einteilung In und Kongregationen iſt alt, ſtammt ungefähr
aus dem 16. Jahrhundet, ird nNur etzt geſetzli anerkannt. Von
gregationen IMm obengenannten Sinne ind aber wohl unterſcheiden
die MönchskongregationenEinzelp EL

(Congregationes Můonasticae), nicht
onen, ondern von ganzen Ordensnieder⸗eine Vereinigung von

ern, monasteria 8uUl juris) ind Ein nahe⸗laſſungen (eigenberechtigtenCongregationes monasticae“ wir in Oeſter⸗
reich den unter
liegendes eiſpie ſolcher XIII gegründeten Benediktinerkongregationen
mit den Aebten von Göttweig und St Peter m dl3 der
Die der einzelnen Klöſter leiben höhere ere (Superiores ma-
iores), enn ſie auch Iin einigen Punkten in ehr be  IA Weiſe den
Generaläbten und alle zuſammen dem A8 Primas in Rom unterſtehen.
Die Klöſter dadurch nicht auf „SUl iuris“ ſein.

archiſch regierten rden ſind nur General⸗In den ehr hier
und Provinzialobere .höhere ere“ (Superiores maiores),
während die örtlichen ervorſteher den niederen Obern zählen
und auch nicht als Ordinarien (can 198, gelten, denen alle
höheren Obern gerechnet Erde Ordensgenoſſenſfchaft  .  2  N, die vom
Diözeſanbiſchofe gegründet, dieEmͤm Interſtehen, werden Genoſſen⸗

Ee oder Diözeſf anrechtes (religioneschaften biſchö
uris dioecesani) enannt und ihnen die Ordensgeſellſchaften päpf
en Rechtes (religiones IUris pontificii) gegenübergeſtellt, Ee
ereits en  eder die päpſtliche Beſtötigung ihrer Satzungen oder doch
wenigſtens ein Belobigungsdekret (decretum laudis) vom Apoſtoliſche
Stuhle erhalten aben Sie terſcheiden E*ich echtlich von den

daß der Biſchof ihren RegelnDiözeſangenoſſenſchaften dadurch, derung mehr vornehmen darf,und Konſtitutionen keinerlei Aen
wenn ſie auch noch nid pt, das ſeiner Jurisdiktion ent⸗
309 ind Prieſterliche Ordensgeſellſchaften (religiones
clericales ſind ſolche, welch großenteils aus Prieſtern und Prieſter⸗
kandidaten beſtehen, andere aikale Ordensgenoſſenfchaften (Laien⸗Die tt⸗orden, Laienkongregationen, religiones laicales).

auch 3———elbſtglieder eigentlicher rden heißen Regularen,
uur einfache Gelühde abgelegt haben, woraus ͤ.II ich dann von
der Unterſchied zwifchen einem Ordenshauſe (domus regularis)
und einem Hauſe Ordensgeſellſchaft Im allgemeinen (domus
religiosa) ergibt. Wichtig iſt, daß als „domus Oormata“nunmehr be⸗

* ..— (davon vier Prieſter bei Prieſter⸗ret Eein Haus von echs Religio
genoſſenſchaften) gilt, während —üher zwölf verlangt wurden Eber
Häuſer mit weniger als 2 In leibt dem Diöſeſanbiſchof,
auch wenn ſie éxempt ſind emn ewiſſEs Ueberwach ingsrecht (can 617,
220 2 Was die weiblichen Ordensgeſellfchaften anlangt, werden die
Mitglieder von Kongregationen mi Seiit 9—  * eſt Ern
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(Ssoroxes), die Mitglieder eigentlicher Orden, auch wenn ihre Gelübde
in einzelnen egenden päpſtlicher Beſtimmung ausnahmsweiſe
nicht feierliche ſind, Nonnen moniales enonnt. Religiöſe In
ſtitute, mn denen keine oder doch nicht alle drei weſentlichen Gelübde
(der Armut, Keuſchheit und des Gehorſams)gabgelegt werden, ſind
nicht 3u den Ordensgeſellſchaften (religiones) gerechnet. Von ihnen
wird um Kodey Anl Schluſſe de geſamten Ordensrechtes (ean 673
bis 681) gehandelt. Der Unterſchied zwiſchen Bettelorden, die auch
als Geſamthei kein oſtes Einkommen aus Ordensgütern hahen ürfen,
und anderen hleibt heſtehen Und ird auch vam Kodex berückſichtigt
(3 Can. 62¹1 1), wenn auch um GaII. ihrer nicht gedacht ird

Ueber die Er  ung und Aufhebung von ganzen Ordens⸗
genoſſenſchaften, 0  1Ee auch von Provinzen und einzelnen Häuſern
handelt der neunte itel des Perſonenrechtes. Ein eigentlicher Iden
kann Ur vom Apoſtoliſchen Stuhle errichtet werden, dagegen können
die Biſchöfe In ihren Kirchenſprengeln Kongregationen errichten,

müſſen aber diesbezüglich vorher beim eiligen Stuhle anfragen.
ieſe Beſtimmung hatte bereits Pius getroffen. Sie hat aupt⸗ächlich den Zweck, verhindern, daß for  dahren Kongregationen

gegründet werden, während man dasſelbe Ziel durch erufung einer be⸗
reits beſtehenden erreichen könnte Aus dieſem Grunde müſſen dem

Anſuchen die Gründungserlaubnis auch Name, eidung U. ſ. der
léeuen Kongregation angegeben werden, damit nicht bereits Beſtehendeabermals eingeführt werde. Die in der Eingabe vorgelegten Beſtimmungendürfen dann ohne Erlaubnis des Heiligen Stuhles nicht abgeändert werden
(vgl CaII 492) Trotz dieſer pa  lchen Erwirkung bleibt aber die ſo gegrün⸗
zeſen ausdehnen würde
dete Kongregation chen Rechtes. auch wenn ſie ſich auf mehrere Diö⸗—

Wie die Errichtung eines éEuen Ordens, iſ auch deſſen Ein
teilung In rovinzen und jede Veränderung erſelben nicht
NUTr bei den rden, ſondern auch bei den Kongregationen des
lichen Rechtes dem Apoſtoliſchen Stuhle vorbehalten (Can 494)
Was die Errichtung einzelner Häuſer nlangt, ſo unter
ſcheidet der Kodex zwiſchen und nichtexempten Ordens
genoſſenſchaften. Die erſteren edürfen Ar Errichtung eines nelen
Hauſe der päpſtlichen Bewilligung, die letzteren nicht Da nach
ll 615 alle Regularen Exempt ſind, kann, kein Ordenshaus Ohne
päpſtliche Erlaubnis gegründet werden. Dasſelbe gilt VM. der Er
richtung von Nonnenklöſtern oder irgend einer Niederlaſſung einer
Ordensgeſellſchaft m den der Propaganda unterſtellten Miſſions⸗ländern. Zur Errichtung von Schulen, Hoſpizen und ähnlichen An⸗ſtalten bedarf E8 der pã  en Zuſtimmung nich Bei En Neu
gründungen iſt emner die Einwilligung de Ortsbiſchofs, m deſſen
Sprengel die rdensgenoſſenſchaft ſich niederlaſſen will, erforder⸗lich Bei Diö eſankongregationen genügt —7Ee allein, bei anderen muß
ſie Al W 0en Zuſtimmung ſchriftlich vorliegen (Can 497

Weitergehende Sollemnitäten, wie das Befragen bereits beſtehenderOrdensnied erlaſ ſungen, Verbote innerhalb gewiſſer Entfernungen von
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beſtehenden Klöſtern gründen U. W., werden nicht mehr erwähnt
Einiges davon ird dem Biſchof zur Elgenen Information nötig ſein, anderes
ann wegbleiben, inſofern ES nicht auf noch gültigen Privilegien beruht.

Bezüglich der Diözeſankongregationen werden noch beſonders
für den Fall daß ie Em Haus II anderen Diözeſe gründen
wollen mehrere Bewilligungen nämlich des Biſchofs der Diözef
der eugründung und des Biſcho JGus deſſen Diözeſe die Religioſen
auswandern, gefordert. Sollten auch die Konſtitutionen geändert
werden, ˙ bedarf Ees der Zuſtimmung C Ordinarien, deren
tözeſen die rongregation Niederlaſſungen hat Prieſterorden
und Kongregationen Aben 1It der Erlaubnis Eemn Haus gründen
ohne auch das CCd/ erworben Kirche oder öffentliche
Kapelle bauen ddarin die thren Konſtitutionen entſprechenden
geiſtlichen Funktionen auszuüben, doch iſt ezüglick des Tte der
rbauung, diefEV nicht gleich beſtimmt Urde, neuerlich der
ſchof befragen (Can 1162, 43 497, 2) 6 ird zur
Errichtung Ule gefordert.

Die Aufhebung Ener Ordensgenoſſenſchaft enn
auch ULl öflichen Rechtes) kann allein durch den Apoſtoli

en
Stuhl erfolgen (Can 493)

Von anderen Tten des Aufhörens der Exiſtenz Eener ſolchen wird
NWur noch Can 102 erwähnt, daß ene moraliſche Perſon als rloſchen
betrachten ſei, enn ſie ſeit 100 ahren 3 exiſtieren aufgehört hat Hiemit
ird aber allerdings zugegeben, daß ſie auch anders 3 exiſtieren aufhören
kann, 3. dadurch, daß kein alte erſelben mehr übrig iſt Mit der
atſächlichen Exiſtenz muß aber nicht Uu notwendig gleichzeitig auch die

aufhören und darum die genannten Beſtimmungen.
Wenn der Heilige Ene Ordensgenoſf

—

enſchaft Aufhebt,

˙ iſt E8 auchEme Sache, gleichzeitig ber die Verwendung des Ver
mögens verfügen. Auch die Aüfhebung Provinz iſt dem
Papſte vorbehalten, ber ihre zeitlichen Uter aAber beſtimmt nicht
12 ondern das Generalkapitel oder der eneralobere Ait ſeinen
Räten, gerade kein Kapitel berufen werden kann INn
Exempten rdensgenoſſenſchaften kann nicht einmal Em einzelnes
Ordenshaus ſelbſt nicht EmMNn domus IIII Ormata ohne päpſtliche
Einwilligung Aufgehoben werden (Can 498), beſtimmt hierüber
der Generalobere mit Zuſtimmung des Or bei Diö⸗
zeſankongregation aber der Ortsbiſchof nach Anhören des Obern
der Kongregation, natürlich vbrausgeſetzt, daß ES ſich nicht das
Emzige Haus der ongregation handelt; denn hiemit Urde leſe
ſe aufgehoben. Auch können die Religioſen das biſchöfliche
Aufhebungsdekret mit aufſchiebender irkung den eiligen Stuh
appellieren.

Ordensleitung. Vor den eigentlichen religiöſen

X1* ern behandelt
der Kodex i zwei Kanones Eumnge Perſonen, E  127 el Außéerha
der Genoſſuſchaft téhend, doch auf eſe Einfluß nehmen können.

m'e ſolche iſt erſter Limie natürlich da Oberhaupt der Geſamt
kirche, der Heilig ater Er kann dem Religioſen Befehle erteilen,

„Theol.⸗prakt Quartal  Fft* II 1919



Ees
baelegte eluü de Geho XGall 499 19.

ird Eme von noniſt 15 b Ett
Eein für allemal entſchieden. Der N.  apf gewo ulich

dieſes ſein Beſtimmungsrecht durch die P.Congregatio éegotiis reh-
giosorum Sodalium praeposita““, gewöhnlich kurz „ Congregatio
de Religiosis“ genannt, aus, deren Kompetenz GAN. 251 genau um⸗
— reibt. Wollte einem einzelnen Ordensmann einen Befehl er
eilen, ſo würde dies allerdings auf andere Weiſe entweder durch den

Ordensgeneral oder den Kardinalprotektor bder ein Mitglied des
Ordens geſchehen, doch ommt derartiges Ur ſelten vor Der

rdinalprotektor wird nur erwähnt, um feſtzuſtellen, daß E
eigentliche Autorität über die ſeinem Schutze anvertraute Ordens⸗genoſſenſchaft nicht hat
Was hierüber früheren Jahrh underten Gegenteiliges galt, iſ 2  längf

aufgehoben.Dagegen können eine wirkliche Obergewalt haben Ider Diö  ·  ·
nbi chof (Ordinarius 06Ci), deſſen Autorität ſich auch über alle

Ordeusleute ſeiner Diözeſe erſtreckt, 1Eeſe nich durch ein eigenes
Privileg für exempt erklärt ind 2. 2. Sodann geſchieht e5 manchmal,
aß ein Frauenorden oder eine ⸗„Kongregation dergeſtalt Einem

unerorden angegliedert wird, daß die Obern der Männer⸗
Regierungsgewalt hber dieord ensgenoſſenf cha zugleich eine

Frauen ausüben. Ee  0 trifft bei gewiſſen Nonnenklöſtern, die mit
Em Männerorden die gleiche Regel befolgen, ſchon kraft ihrer Kon

itutibnen onſt kann eine olche Unterordaung nur durch Ein
eigenessIndult geſchehen (can. 500)

Die aus Mitgliedern der Ordensgenoſf

I. euſchaften
ſelbſt erv .9 ehend ern regieren die Genoſſenſchaft ent⸗
Eder nur gemäß der „potestas dominativa“, die ihnen über ihre
Untergebenen uſteht (can. 501) oder wenn es ſich um eine Prieſter⸗

noſſenſchaft (religio clericalis) handelt, auch der kirchlichen
Jurisdiktionsgewalt. Wenn ſie eine auch „1I kOr0 EXtern0“

aben, ſind nach can. 110 eigentliche Prälaten. Solche ſind niit
Sicherheit Ordensgenerale und Provinziale 0  Ie deren Stell
vertreter, von den Lokalobern alle E  2  2. welche eigenberechtigten
Klöſtern vorſtehen, 0  16 deren Stellvertréter.“) Alle dieſe ſind

Upériores maiores“ und als ſolche eigentliche „Ordinarien“ mit

Hhaittüti⸗ pro 8 k010* (can 198) und allen jenen
9 Ein ſolches gibt 63 615 für alle Regularen

heißt ſolche, E irklich deren geſamte Gewalt in Handen
aben, nicht ſolche, nur Iun Abweſenheit des Abtes oder Provinzials

etwas an ſeiner ſtatt entſcheiden können, alſo für gewöhnlich nicht der Prior
65 Kloſters, vo aber  2 ein „Prior conventualis“, das heißt der Vorſteher

es eigenberechtigten oſters, wele nicht von wate ſondern
einem Prior Baldie 39



Re te Kod
auch die ein rtoren Gu
die Gewalt fOrO EXtericht Superiores maioresſin
aben, erſcheint zweifelhaft. Nach den allgemeinen Ausdrückdes Can 501, § 1, möchte Es ſo ſcheinen; denn er ſpricht allgemeiden Obern der Exempten Prieſtergenoſſenſchaften urisdietio in for
eXterno zu. Wenn man ber die jenen im Kodex verliehenen Vomachten ins Auge faßt, ſo findet ſich keine, die ſich mit! Sicherheitdas orum eXternum erſtrecken würde. Sie haben ſicher wedegeſetzgebende noch richterliche Gewalt für das korum EXternum
da der Richter E* A*

nſtanz der Provinzial iſt (Gan Was di
Strafgewalt anlangt, ſo findet ſich nichts, was ihnen ein Recht zuVerhängung von Kirchenſtrafen zuſchriebe. II der den Ordinarie
verliehenen Dispensvollmacht (can 81) ſind ié nicht ingeſchloſſenSie önnen zwar die Beichtjurisdiktion verleihen (ean 875⁵) unauch ſelbſt „Doteéstate Ordinaria“ ausüben, die heilige Wegzehrunund Oelung ihren Hausgenoſſen penden (ean 514), vom Gebotdes Jejuniums und der Aöͤſtinenz, der Sonntagspflicht knechtlichLbeieee.  *  —2 (Cam und von nicht reſervierten Gelübden (Ean 1313
dispenſieren, aber alle dieſe Vollmachten gehen nicht weit über dieeines Pfarrers-hinaus und dieſer hat bekanntlich ⸗keine ꝛurisdicti
N 4oro externos Allerdings haben ſie häufig 10 der Ordenskonſtitutionen weitere Vollmachten, zumal Dispensgewalt bezüglichder Ordensgeſetze und dieſe dürfte vielleicht der Gall 501 vorausſetzen
wenn E allgemein von Allen Obern der rieſtergenoffII Natürlich müſſen dann eben die Konſtitutionen eingeſehewerden, um die Ausdehnung der Vollmachten beurteilen U können

Ile Obern, auch die höheren, ſollen I allgemeinen nichtLebensdauer, ſondern nur für beſtimmte 120.  eit beſtellt werden
enn 68 die Konſtitutionen nicht anders beſtimmen, für die niederere

* **
Lokalobern aber 118 ausdrücklich nur ein Triennium vorgeſchriebennach eſſen Ablauf ſie noch einmal, aber nicht V  eu M demſelbeUſe wieder beſtellt werden könne (Can 505), o daß die Amtsdauer ſechs ahre auf keinen Fall überſteigen kann.

I.RMe die Beſtellung zum Obern geforderten *˙IfönlichEigenſchaften ſind folgende: Verlangt der Koder wenigſtenfür höhere Obere emn beſtimmtes er, und zwar 4 5350  ahre für denGeneralobern oder die Oberin eines Nonnenkloſters, für dié anderenwenigſtens da vollendete Lebensjahr. Für die „Superioreminores“ iſt zwar Nichts Beſtimmtés vorgeſchrieben, doch ergibt ſichdaraus, daß ſie Profeſſen und wegen der mit ihrem Amte verbundene
**——.—

animarum (Ean. 154) n Prieſtergenoſſenchaften auch Prieſte20 emn beſtimmtes Er E alle höhere

Diöz Im Unterſchiede vom Ordinatius 1oci“, 905 iſt dem 90 entliche
3195 15i anb chofe 9 auch dem nullius“
12
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Et von de ſten AC GA4II 7 Et Us

chlofſen ſind Erſften Kuch) Cal.

uneheliche (nicht 914 zeitliche  legitimierte, Gall ep/  1117 2  Kinder,
we ingleich ſie durch die Profeß von der Irregularitätfrei geworden ſind.

Natürlich können ſolche nicht werden, die des paſſivenWahl
tee verluſtig oder als unfähig für Eein Kirchenamt erklärt worden

ind.1) 5. Hiezu kommen noch je nach den verſchiedenen Konſti⸗tutionen. weitergehende Einſchränkungen.
Was die Art der Beſtellung der ern Angeht, ſo iſt eine Qll

emeine Vorſchrift im Kodex nicht gegeben, dieſe kann ſowohl durch
anoniſ ch Wahl als Auch durch Ernennung von ſeiten eines höheren

Obern erfolgen. Hierüber entſcheiden dieé Konſtitutinnen. Wenn
er eine Wahl ſtattfindet, o ſind hiefür die Aam allgemeinen für die eeerreerr,

kononiſche Wahl iM odex enthaltenen Beſtimmungen maßgebend,;
die Konſtitutionen aber inſoweit zu beobachten, als ſie dieſen Be
ſtimmungen nich enkgegen ſind. Hienach kann die Wahl ſowohl
durch geheime Abſtimmung als auch durch Kompromiß ſtattfinden.
Die rühere dritte Möglichkeit, durch allgemeinen Zuruf (per quasi
inspirationem) 3 wählen, iſt ausgeſchloſſen, weil die Abſtimmung
ehen geheim ſein ſoll (Can. 169, Wahlberechtigt ſind 1. alle

(ob ſie einfache oder feierliche Gelübde haben iſt gleich),
icht aber jene, die nur die den ewigen Gelübden vorſchriftsmäßig

(can. 574) vorangehenden zeitlichen Gelübde abgeleg aben,
die Konſtitutionen nicht anders beſtimmen (ean. 578, § 3) Die Zeit

1 Aktives und paſſives Wahlrecht *  9oben  ipso kacbo“ nicht
vom Orden oder der Kongregation Apoſtaſierte, auch nicht nach ihrer Rück⸗

hr (can. 2385), Säkulariſierte (Can. 640),e für mmer aus dem Orden rrr  II.
geſchieden ſind, aber au  E. die bloß zeitweilig die Erlaubnis außerhalb
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nicht eigens erwähnt zu werden braucht, oder ob er vielleicht eher die andere

Meinung vertreten will, daß überhaupt nur eine doppelte, nicht dreifache

Gewalt zu unterſcheiden ſei, nämlich die potestas dominativa, welche dann

mit der erſten, die wir socialis oder oeconomica nannten, identiſch wäre,

nd die Jurisdiktionsgewalt, erſcheint nicht ganz klar. Im letzteren Falle

ürde das Gelübde des Gehorſams zwar eine neue Verpflichtung des Re⸗

igioſen der bereits beſtehenden Gewalt gegenüber bedeuten, aber nicht die

Quelle einer neuen Gewalt des Obern bilden. Es würde das inſofern die Auf⸗

faſſung vom religiöſen Gehorſam etwas ändern, als es dann ausgeſchloſſen

wäre, daß ein Befehl des Obern zwar verpflichten, ja ſchwer verpflichten

könnte, ohne doch das Gelübde zu berühren, was bis jetzt die weiter ver⸗

reitete Anſicht war. Es würde wohl den Rahmen eines kurzen Referates

überſchreiten, wenn wir dies des weiteren ausführen wollten. Hier inte⸗
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iert uns vor allem die kirchliche Jurisdiktionsgewalt, von der jetzt zu
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andeln iſt.

Eine eigentliche Geſetzge

bungsgewalt haben die Obern in

der Regel nicht oder wenigſtens nicht allein, ſie ſteht vielmehr zumeiſt

den Kapiteln, zumal den Generalkapiteln oder dem Prälaten mit

einem Kapitel zu. Der Kodex ſelbſt trifft diesbezüglich keine Be⸗

ſtimmung, ſondern es ſind die Satzungen der einzelnen Ordens⸗

genoſſenſchaften maßgebend. Oft erhalten jedoch die Obern die Voll⸗

macht, die vom Kapitel erlaſſenen Geſetze authentiſch zu interpre⸗

tieren, ebenſo erhalten ſie meiſt in Bezug auf dieſe Geſetze eine

iemlich weitgehende Dispensgewalt. Was aber die Befugnis, von

allgemeinen Kirchengeſetzen zu dispenſieren, anlangt, ſo haben alle

Ordinarien und ſomit auch die höheren religiöſen Obern gemäß

20 Ckr. Suarez, De vrtute et statu relicionis ..
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den Kapiteln, zumal den Generalkapiteln oder dem Prälaten mit

einem Kapitel zu. Der Kodex ſelbſt trifft diesbezüglich keine Be⸗

ſtimmung, ſondern es ſind die Satzungen der einzelnen Ordens⸗

genoſſenſchaften maßgebend. Oft erhalten jedoch die Obern die Voll⸗

macht, die vom Kapitel erlaſſenen Geſetze authentiſch zu interpre⸗

tieren, ebenſo erhalten ſie meiſt in Bezug auf dieſe Geſetze eine

iemlich weitgehende Dispensgewalt. Was aber die Befugnis, von

allgemeinen Kirchengeſetzen zu dispenſieren, anlangt, ſo haben alle

Ordinarien und ſomit auch die höheren religiöſen Obern gemäß

20 Ckr. Suarez, De vrtute et statu relicionis ..
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pten Ordens⸗

genoſſenſchaften ſteht die Beſtätigung dem Ordinarius loci (Biſchof

ö

er Kapitelvikar) zu. Die Beſtätigung iſt bei Verluſt des erlangten

echtes (ius ad rem) binnen acht Tagen nach Annahme der Wahl

om Erwählten anzuſuchen. Sie iſt ſchriftlichzu geben und kann,

enn der Gewählté geeignet und die Wahl rechtmäßig vor ſich ge⸗

angen iſt, nicht verweigert werden (can. 177, § 2). Mit der Be⸗

ſtätigung erhält der Gewählte alle Rechte ſeines Amtes, wenn nicht

etwas Beſonderes (z. B. Beſitzergreifung) verlangt wird, was aber

die Aemter der Ordensgenoſſenſchaften gewöhnlich nicht der Fall iſt.

ur

Bezüglich der Regierungsgewalt der Obern wird gewöhnlich

ine dreifache Quelle unterſchieden: a) die in jeder Geſellſchaft vor⸗

andene Notwendigkeit, deren Glieder irgendwie zu leiten (potestas

ocialis oder oeconomica), b) das Gelübde des Gehorſams, dem die

—

„potestas dominativa“ entſpricht und c) bei den Prieſtergenoſſen⸗

chaften die kirchliche Jurisdiktions

gewalt, die kraft kirchlichen Geſetzes

n Obern verliehen wird.)

—

de

Der Kodex nennt nur die zweite und dritt

e Gewalt. Ob er die erſte

nu
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nd die Jurisdiktionsgewalt, erſcheint nicht ganz klar. Im letzteren Falle

ürde das Gelübde des Gehorſams zwar eine neue Verpflichtung des Re⸗

igioſen der bereits beſtehenden Gewalt gegenüber bedeuten, aber nicht die

Quelle einer neuen Gewalt des Obern bilden. Es würde das inſofern die Auf⸗
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den Kapiteln, zumal den Generalkapiteln oder dem Prälaten mit
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ſtimmung, ſondern es ſind die Satzungen der einzelnen Ordens⸗

genoſſenſchaften maßgebend. Oft erhalten jedoch die Obern die Voll⸗

macht, die vom Kapitel erlaſſenen Geſetze authentiſch zu interpre⸗

tieren, ebenſo erhalten ſie meiſt in Bezug auf dieſe Geſetze eine

iemlich weitgehende Dispensgewalt. Was aber die Befugnis, von

allgemeinen Kirchengeſetzen zu dispenſieren, anlangt, ſo haben alle

Ordinarien und ſomit auch die höheren religiöſen Obern gemäß

20 Ckr. Suarez, De vrtute et statu relicionis ..
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Kmmunitäten aber gewöhnlich nUr, enn Gefahr im
iſt lus Gründen allgemeiner Gefährdung der Geſundheit ab
können ſie guch ein ganzes Haus, eventuell ſogar eine ganze Provi
dispenſieren (Can 12⁴5⁵, 2) erner Eerſtre ſich die Dispensg
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den Irregularitäten delieto occulto, mit Ausnahme der frei
Tötung und derAbtreibung der Leibesſrucht, dispenſierenGall. 81

Ueber die Gerichtsbarkeit im eigentlichen Sinne (pote a
iudicialis) der Ordens obern handelt m Bezug das fOrum internu
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obere, wenn jedo eine außerhalb der religiöſen enoſſen
ſtehende Perſon beteiligt iſt, der Biſchof (can 1 Der Gericht
hof zweiter Inſtanz iſt im en Falle beim Generalobern, oder we
ES ſich Aum eigenberechtigte Klöſter handelt, beim Generalabt der
Mönchskongregation (Ean In letzter V
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Verbindung mit can. 501, § 1). Vor der Profeß gemachte Gelü

werden übrigens ohne weiteres durch dieſe ſuspendiert (can. 13.

Der höhere Obere exempter Ordensgenoſſenſchaften kann au

den Irregularitäten ex delicto oeculto, mit Ausnahme der frei
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Ueber die Gerichtsbarkeit im eigentlichen Sinne (potestas

iudicialis) der Ordensobern handelt in Bezug auf das korum internu

zum Teil das Kapitel II „De conkessariis et capellanis“, in Bezu

auf das korvm externum aber das IV. Buch des Kodex, das Proze

recht.) Richter in erſter Inſtanz iſt der Provinzial oder in eigen⸗

berechtigten Klöſtern der Abt, wenn es ſich um eine Streitſe

zwiſchen Religioſen desſelben Hauſes oder derſelben Provin; oder

auch um Beſtrafung eines Mitgliedes handelt. Iſt aber eine Stt

ſache zwiſchen zwei Provinzen anhängig, entſcheidet der Gene

obere, wenn jedoch eine außerhalb der religiöſen Genoſſen

ſtehende Perſon beteiligt iſt, der Biſchof (can. 1579). Der Gericht

hof zweiter Inſtanz iſt im erſten Falle beim Generalobern, oder we

es ſich um eigenberechtigte Klöſter handelt, beim Generalabt der

Mönchskongregation (Fan. 1594). In letzter Inſtanz entſcheidet ſte

die Rota Romana (vgl. can. 1598—1601). Natürlich beſteht

Recht, kirchliche Gerichtsbarkeit in koro externo auszuübe

exempten Prieſtergenoſſenſchaften. Was aber die Jurisdiktio

koro interno betrifft, ſo wurde dieſ

e größtenteils ſchon in dieſer Ze

ſchrift behandelt. Vgl. die Abhandlung von A. Schmitt S. J. „D

Spendung der Sakramen

te im neuen Kirchenrecht, LXXI. B

(1988), S. 218 ff.
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. Ere herlan kir Ic%h½) ikt kann Lrum Aur
Prieſtergenoſſenſchaften ausg bt w' N. Die erſtere

ch den Kodex Qum berü Et, unte nur E daß die qAIl
de —behandelten „Rem Oenalia“ (monitio,

10, praeceptum, Vigilantia), ſobie die 1 den G  — 2312 und
313 behandelten ußen, die meiſt außergerich lich verhängen

Me ewiſſe Anleitung 3zur Ausübung dieſer ewalt geben,
aber ebenſo für Biſchöfe wie fürTdensleute gilt, während etztere

Regeln nd Konſtitutionenoft viel genauere Anleitungen finden.
andere richterliche Strafgewalt wird eben nUr von den rüher

ereits bezeichneten Obern ausgeübt,4 auch Gerichtsbarkeit
FfOr0O CEX:terno. haben teſe können Unter Umſtäinden auch Zen

ren. verhängen und entweder die Uebertretung von
gegebenen Vorſchrift (Can 2220, §1) oder En ſchon beſtehen⸗

desGeſetz (can knüpfen oder auch EmM.einzelnes Delikt mit
ſolchen beſtrafen (can 222² 7 142Sie können ſich auch

Enommen die Losſprechung von EMmer Exkommunikation
orbehalten, doch iſt3 bemerken, daß emn Ache Reſervation nur
CEl ab homine ata Von. größerer praktiſcher Bedeutungvgl Gall 2245⁵, Uund 2246, Onſt önnen eben doch alle

Beichtväter Qbon abſolvieren, E Um Biſchofe Jurisdiktion
C (Can. 519) Für das forum externum z. Verluſt desWahl
tes „behält allerdings die Exkommunikation ihre Wirkung,
der ISNIVNENN

Losſprechungei ů der Beicht Aehnlichesgilt Vmn derSus⸗
bn, was das Beichthören anlangt; ſimacht unerlaubt,aber
t ungültig, wenn der TFn

Ordensprieſter QAuch vom iſchofe Juris⸗

iktion hatAuch dieSuspensio informata 60nsC6ientia (Can
kann EN Oberer für beſtimmte Zeit (Can. verhängen. Nicht
eigentlich Ar Beſtrafung, ſondern zur Verhütung von Aergernis
oder anderen Schaden gibt CII.2222 noch Eme beſondere Voll
macht, die Ausübung der Weihen verbieten oderjemand von

EM‚-M Amte entfernen. Die Strafgewalt kannauch berNovizen
aQausgeübtwerden, wenn dieſeESnichtvorziehen, die Ordensgenoſſen⸗
ſch verlaſſen.

egüglich der Vollmacht, von Zenſuren abſolvieren
der von anderen Kirchenſtrafen 3U. dispenſieren, gelten

ürlich die Vorſchriften der Konſtitutionen der Ordensgeſellſchaftalle Strafen, die dieſer verhingt wurden Strafen, die Eein

i

ſetzter1richterlichen Urteils verhäng hat,kann nur ſe
ſein Delegierter, Nachfolger oder Vorgeſetzter aufheben (Can 22⁴⁵,

Durch allgemeine Kirchengeſetze beſtimmte Strafen, die ſich
em nd zugezogen hat (censurae Ade sententiae) Ei mMen höhere

Ern exempter Prieſtergenoſfenſchaften alle nachlaſſen, wenn das
Erg hen geheimblieb, mit lusnahme der den Heiligen tu  6
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2 DieſeSpéeciali mOGdO borbehaltenen Zenſuren (can. 2237
ma können ſie auch anderen delegieren. Bezüglich öffentlicher
Vergehen iſt aber die Vollma ſehr beſchränkt (can 2237 1
Selbſtverſtändlich können ſie auch von jenen Fällen losſprechen,
deren ſolution Iure dem Ordinorius vorbehalten iſt, nich aber
von Strafen, welche der Diözeſanbiſchof ber einen Eli
gioſen Eeines außerhalb des Ordenshauſes begangenen Ver
gehens oder eines In einer „domus 11011 Ormata“ gegebenen
Aergerniſſes nach CM.  — 616 oder 61 erhäng hat

Ur Geſchüft von größerer Wichtigkeit muß der Obere den
N‚  IA 68 0  1  — oder ſeiner dte einholen, den er manchmal
auch gebunden iſt Insbeſondere verlang der Kodex die Zuſtimmung
(Capituli 86Uu Consilii): zum Vorbehalt der Losſprechung von 9E
wiſſen Sünden (Can. 896), Ar Veräußerung von. Kloſtergütern und
Schließung von Verträgen (Ean 534, 40, zur Ernennung des Uter
verwalters (oeceonomus, CA4II 516, 4), zur Aufnahme von Novizen
und deren Zulaſſun 3u den erſten Gelübden (can 543 und 575, 2
zur Entlaſſung von rofeſ nit einfachen Gelübden (Gan 647 4
—— ſpätere Gelübdeablegungen, insbeſondere Zulaſſung 3ul feier⸗
en Profeß, iſt Einholung des aAte vorgeſchrieben, aher nich Zu
timmung des Apite nötig, doch können die Konſtitutionen Auch
anders beſtimmen. Dieſe ind auch Onſt 3 Rate ziehen, wenn C68
ich —um En  eidung der rage handelt, wann nhörung Oder Zu
ſtimmung des Kapitels erforderlich ſei

Endlich iſt noch über die der ETrn einiges 3
agen In Prieſtergenoſſenſchaften nüſſen alle bern bei threm
Anitsantritte (auch wenn ſie ſoehen erſt ein gleiches mM verwaltet
haben) nach der im Kodex enthaltenen Formel Eemn Glaubensbekenntnis

dem Kapitel der threm Vorgeſetzten (Can 1406, Nr
ablegen. Ablegung durch einen Prokurator oder vor Laien genügt
nicht (Can Auch der Moderniſteneid iſt noch i  U auf Ettere
vorgeſchrieben (88 Officium, März Ferner Aben ſie
die Pflicht, ihre Untergebenen UL Gebet, Beiſpiel, Ermahnung
und ehentue Beſtrafung zum Strelen nach chriſtlicher Vollkommen
heit anzuleiten. Wird die Reſidenzpflicht Im II 508 beſonders
hervorgehoben. Müſſen ſie die päpſtlichen Dekrete ekannt ngchen
und ihre Ausführung betreihen (Ean 509, 1) E gibt insbeſondere
Call. 595 beſtimmte Vobſchriften über die Ausführung der

Pius ber die öftere heilige Kommunion und efte
auch, arüber wachen, daß die Religioſen alhjährlich Exerzitien
machen und täglich die heilige Meſſe hören. Wenn die öffentliche Ver
leſung päpſtlicher Dekrete vorgeſchrieben wird, iſt * Sache der

ern, dies ù betreiben.“) Die höheren Obern aben nach Vor

1 Frühere VBeſtimmungen einſchließlich des Dekretes „Sacra Priden-
tina Synodus“ Pius' ind jedo etzt nicht mehr verleſen.
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EL abt ongregber Enmen Bericht enr tatten lle Ober EN.  Eder
1 itel oder EemM Kollegium von Räten Seite Aben

dieſe nach den früher erwähnten Vorſchri Rate ziehen
81) B  Cimn Heiligen 0  ONn Männergenoſſen⸗Generalprokurator zur Führung der laufenden Geſchäfte

Cr (ean 517)

akademiſche Frauenſtudium als paſtorales
Problem.

Von P Franziskus M. Stratmann B., Studentenſeelſorger, Berlin

eelſorge — Gebildetenſeelſorge Studentenſeelſorge
tudentinnenſeelſorge dieſe vier Worte umſchließen überaus
ige Ufgaben und vielleicht fortſchreitender Steigerung.

Us der allgemeinenSeelſorge erhebt ſich als beſonders wichtiges
oblem die Seelſorge der GebildetenWichtiger als die Aſto

ationder Gehildeten allgemeinen erſcheint die derheran⸗
enden Akademiker beſonderen derAkademiker, Cil ſiehr al  U die übrigen Gebildeten 3u Führern berufen ſind; und der

achſenden, eil ſie egenſatz den. „Alten Herren

＋
den egriffen ind und ſich ihnen gegenüber verhalten wie das —————

unge, biegſame, empfindliche, pflegebedürftige Bäumchen dem
ewachſenen, M ſeiner Entwicklung abgeſchloſſenen Baum. EL

eſagauch noch das vierte Glied Eeme Steigerung gegenüber dem
en? Kann die Studentinnenſeelſorge noch wichtiger ſein, als

Studenten? In vieler Hinſichtſinicht Der Einfluß des
Ma wird i vieler Hinſicht, 65  2*  An mindeſtenIMöffentlichen Leben,

ervorragender ſein Ils der der Frau, aber die Entwicklung des
nulichen Teéile der gegenwärtigen Menſchheit iſt weniger Ein
oblem al die des weiblichen: wir haben keine Männerfrage, wohl

enne Frauenfrage! Und die ſtudierenden. Frauen ſind
2 der Entwicklung und Löſung dieſer Frage den größten

Unehmen. Die Studentinnenbewegung gibt enne
01 iſt Em Teil der Frauenbewegung und da hier mehr Pro
le nd Aufgaben liegen al irgendemer Kulturbewegung
ES ännlichen Geſchlechtes, ſo dürfte die Studentinnenſeelſorge

anz beſonderes Intereſſe beanſpruchen. .

＋

Nach Referaten des Verfaſſers auf den StudentenſeelſorgerKon
zen Frankfurt Main September 1917 und Leipzignd VI 1918


